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RS OGH 1991/10/23 3Fs1/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1991

Norm

GOG §91

Rechtssatz

Wenn das übergeordnete Gericht durch einen unrichtigen Geschäftsgang vor der Vorlage durch das betro1ene Gericht

vom Fristsetzungsantrag Kenntnis erlangt und diesen zur weiteren Behandlung dem betro1enen Gericht übermittelt,

besteht keine Überwachungsp7icht; denn das übergeordnete Gericht kann davon ausgehen, daß inzwischen eine

Klaglosstellung im Sinne des § 91 Abs 2 GOG erfolgte.
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